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1. Das bisherige System im Kanton Bern



Bisher: subventionierte und private Plätze

• Unterscheidung zwischen subventionierten und privaten Plätzen

• Private Kitaplätze: die Eltern bezahlen die vollen Kosten

• Subventionierte Kitaplätze: die Eltern bezahlen je nach Einkommen, 
Vermögen und Haushaltsgrösse reduzierte Elternbeiträge. Die Kita 
erhält Subventionen von Kanton und Gemeinden

• Die Anzahl subventionierter Kitaplätze ist heute beschränkt

• Zur Berechnung der einkommensabhängigen Elternbeiträge reichen 
die Eltern 1x pro Jahr ihre Steuerunterlagen bei der Kita ein
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2. Das neue System: Betreuungsgutscheine



Neuerungen

• Keine Unterscheidung zwischen subventionierten und privaten 
Kitaplätzen / Kitas

• Die Kitas erhalten keine Subventionsbeiträge mehr vom Kanton und 
Gemeinde

• Bezugsberechtigte Eltern erhalten Betreuungsgutscheine zur 
Vergünstigung des Betreuungsplatzes

• Die Eltern können frei wählen, in welcher Kita sie ihr Kind betreuen 
lassen wollen
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Voraussetzungen für Betreuungsgutscheine 
(1/3)
Die Abgabe eines Gutscheines ist an Bedingungen geknüpft:

• Arbeitstätigkeit der Eltern (Das Arbeitspensum bei 
Alleinerziehenden muss mindestens 20% betragen, bei Paaren 120%)

• Einkommenssituation (Betreuungsgutscheine werden nur an 
Familien mit einem massgebenden Einkommen bis zu Fr. 160’000 
ausbezahlt. Das massgebende Einkommen wird wie bisher basierend 
auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern sowie 
der Familiengrösse berechnet)

• Notwendigkeit von sozialer und sprachlicher Integration oder 
besondere Betreuungsbedürfnisse berechtigten (unabhängig vom 
Arbeitspensum) zu einem Betreuungsgutschein.
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Voraussetzungen für Betreuungsgutscheine 
(2/3)

Arbeitstätigkeit (oder gleichgestellt) 

• Erwerbstätigkeit oder arbeitssuchend

• Berufsorientierte Aus- oder Weiterbildung

• Teilnahme an einem Integrations- oder Beschäftigungsprogramm

• Aus gesundheitlichen Gründen auf familienergänzende Betreuung 
angewiesen
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Voraussetzungen für Betreuungsgutscheine 
(3/3)

Soziale oder sprachliche Integration

Familienergänzende Betreuung zur sozialen oder sprachlichen 
Integration des betreuten Kindes im Hinblick auf den 
Volksschuleintritt ist notwendig. Dies muss durch eine Fachstelle 
bestätigt werden.

Eine sprachliche Indikation berechtigt zu einem Gutschein im Umfang 
von 40 Betreuungsprozent (Berechtigung ab 2-jährig bis 
Kindergarteneintritt)
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Höhe des Gutscheins

• Maximale Vergünstigung: Fr. 100.00/Tag 

• Eltern von Kleinkindern (bis 1-jährig) erhalten einen um 50% 
höheren Gutschein (max. Fr. 150.00/Tag)

• Eltern von Kindergartenkindern erhalten einen um 25% tieferen 
Gutschein (max. Fr. 75.00/Tag)

• Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erhalten einen 
einkommensunabhängigen Zuschlag von Fr. 50.00/Tag 

• Eltern zahlen in jedem Fall mindestens Fr. 7.00/Tag selber an die 
Betreuungskosten (wie bisher) 
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3. Der neue Tarif ab 1. August 2020



Rahmenbedingungen (1/2)

• Träger des Chinderhuus Ins und Gampelen ist der Verein 

Chinderhuus Ins. Er ist als gemeinnützig anerkannt und arbeitet nicht 

gewinnorientiert

• Die bestehende Qualität soll beibehalten werden. Die Tarife müssen 

die heutigen Ausgaben decken

• Beibehalten attraktiver Tarif für Kindergartenkinder / 

Kompromisslösung für Babytarif
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Rahmenbedingungen (2/2)

• Einführung Familienrabatt (u.a. zur Entlastung des neu höheren 

Babytarifs)

• Erhöhung Verpflegungsgebühr auf Niveau der umliegenden Kitas 

(jedoch neu mit 50% Rabatt für Kinder bis einjährig)
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Der neue Tarif

Babytarif bis jährig Fr. 155.00/Tag

Tarif Vorschulkind Fr. 118.00/Tag

Tarif Kindergartenkind Fr.   95.00/Tag

Zuschlag für Kinder mit 
besonderem Betreuungsaufwand Fr.   50.00/Tag

Geschwisterrabatt 10% 
(ab dem 2. Kind, Rabatt auf das älteste Kind / die ältesten Kinder)

Verpflegungsgebühr Fr. 9.00/Tag 
(Fr. 7.00 Mittag, je Fr. 1.00 Znüni/Zvieri, Rabatt Verpflegungsgebühr 50% für Kinder bis 1-
jährig)
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Wird der Kitaplatz für die Eltern teurer?

Ja. Voraussichtlich wird sich Ihr Beitrag erhöhen.

Der Betrag, den Sie als Eltern durch den Betreuungsgutschein erhalten 
werden, ist geringer als der Subventionsbeitrag, den die Kita heute pro 
Platz erhält. Deshalb wird sich Ihr Kostenanteil erhöhen.
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4. Umsetzung auf Gemeindeebene



Grundsatz

Gemeinden sind nicht zur Teilnahme am Gutscheinsystem 
verpflichtet. 

Gemeinden können die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen für 
schulpflichtige Kinder begrenzen, das vergünstigte Betreuungspensum 
enger an den Bedarf koppeln oder die Anzahl der 
Betreuungsgutscheine oder das Budget für Betreuungsgutscheine 
beschränken (Kontingentierung). 
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Einführung in der Sozialregion Erlach / Ins

• Einführung geplant per 1. August 2020

• (Vorerst) Einführung ohne Einschränkungen und keine Limitierung 
der Gutscheine

• Die Gemeinden Ins und Gampelen geben die Gutscheine selber aus 
(eigene Ausgabestelle)

• Massgebend ist die Wohnsitzgemeinde
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Ausgabestellen

• Gemeindeverwaltung Ins (www.ins.ch): Gemeinde Ins

• Gemeindeverwaltung Gampelen (www.gampelen.ch): Gemeinden 
Gampelen, Gals, Tschugg, Vinelz, Lüscherz

• Regionaler Sozialdienst (www.erlach.ch): Gemeinden Erlach, 
Brüttelen, Finsterhennen, Müntschemier, Siselen, Treiten
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5. Webapplikation «KiBon»



Grundsätzliches

• Online-Gesuch mit Web-Applikation www.kibon.ch

• Für den Zugang wird ein BE-Login benötigt (analog Steuererklärung)

• Entschieden wird über Ihr Gesuch in jedem Fall erst, wenn Sie alle 
erforderlichen Unterlagen eingereicht haben UND wenn Ihnen eine 
Kita einen Betreuungsplatz zugesichert ha
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Vorteile für Eltern

• Eltern werden schrittweise durch die Erfassung Ihrer Gesuchsdaten
geführt

• Mit ihrem Login können Eltern jederzeit und überall auf ihre Daten 
zugreifen und den Bearbeitungsstand ihres Gesuchs überprüfen

• Meldepflichtige Änderungen der Verhältnisse können erfasst werden

• Der Aufwand für Gesuche in den Folgejahren wird reduziert

• Bei einem Umzug in eine Gemeinde die auch kiBon nutzt, müssen die 
Daten nicht erneut eingegeben werden
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6. Die nächsten Schritte



Die nächsten Schritte (1/2)

1. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall, ob und wann Ihre 
Wohngemeinde Betreuungsgutscheine ausgibt

2. Dann suchen Sie, so wie bisher, einen Platz in einer Kita oder 
Tagesfamilie. Wenn Sie heute bereits in der Kita Ins oder 
Gampelen einen Platz haben, sichern wir Ihnen diesen Platz auch 
weiterhin zu

3. Erfassen Sie zeitnah Ihre Daten auf www.kibon.ch und beantragen 
Sie Ihren Betreuungsgutschein ab 1. August 2020
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Die nächsten Schritte (2/2)

4. Entschieden wird über Ihr Gesuch in jedem Fall erst, wenn Sie alle 
erforderlichen Unterlagen eingereicht haben (Freigabe durch 
Ausgabestelle und Kita erforderlich)

5. Aufgrund des Gutscheines stellen wir Ihnen einen neuen 
Betreuungsvertrag gültig ab 1. August 2020 aus. Die bisherigen 
Betreuungsverträge müssen mit einem neuen Vertrag abgelöst 
werden

6. Ab August 2020 gilt das neue Fakturierungssystem. Wir 
verrechnen Ihnen den Tarif abzüglich des Gutscheinbetrages. Liegt 
kein Betreuungsgutschein vor, müssen wir Ihnen den vollen Tarif 
ohne Abzug verrechnen
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Benötigen Sie Hilfe beim Beantragen des 
Betreuungsgutscheines?

Unsere administrative Mitarbeiterin Nicole Tribolet steht Ihnen 
für weitere Auskünfte zum KiBon gerne zur Verfügung. 

Nach vorgängiger Terminvereinbarung ist ein gemeinsames 
Erfassen des Antrages möglich. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie ausserdem bei der 
Ausgabestellen Ihres Wohnortes.
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Fazit

• Keine Unterscheidung private Kita / subventionierte Kita

• Keine Kontingente / mehr Wettbewerb

• Grössere Wahlmöglichkeiten für Eltern

• ABER: Betreuung wird für viele Eltern teurer und Kitas erhalten 
weniger Subventionen

• Beantragen Sie Ihren Gutschein rechtzeitig!
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Fragen?



Weitere Informationen

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen, 
Weblinks und diese Präsentation zum Nachlesen.

http://www.chinderhuusins.ch

Wir sind wie immer erreichbar:

• Direkt in der Kita Ins oder in der Kita Gampelen

• Per Tel: 032 313 16 76

• Per E-Mail: info@chinderhuusins.ch
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In eigener Sache

Sind sie interessiert, sich ehrenamtlich zu engagieren, die 
Entwicklung des Chinderhuus mitzugestalten und eine spannende 
und befriedigende Arbeit zum Wohl der Kinder zu leisten? 

Wir freuen uns sehr über Verstärkung im Vorstand!
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